
   

 
 

© g.a.s.t. Januar 2026 

 
 

TestAS-Prüfungsregeln 

Sehr geehrte Prüfungsteilnehmerin, sehr geehrter Prüfungsteilnehmer, 

es liegt in Ihrer Verantwortung, die Regeln für den Prüfungstag zur Kenntnis zu nehmen. In 
Ihrem Teilnehmenden-Portal haben Sie bei der Anmeldung zur Prüfung diese Regeln in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) akzeptiert. 

1. Vor und während der Prüfung werden Identitätskontrollen durchgeführt. Sollte der 
Verdacht bestehen, dass unter einer Kopfbedeckung unerlaubte Hilfsmittel versteckt sind, 
behält g.a.s.t. sich das Recht vor, die Kopfbedeckung, ggf. in einem geschützten Raum 
zu untersuchen. 

Sie müssen am Prüfungstag einen gültigen Personalausweis oder Reisepass im Original 
vorlegen. Das Ausweisdokument muss identisch sein mit dem Dokument, das bei der 
Online-Anmeldung verwendet wurde. Sollten Sie seit der Anmeldung einen neuen 
Ausweis oder Reisepass erhalten haben, müssen Sie die Ausweisdaten im 
Teilnehmerportal aktualisieren. Ohne gültiges Ausweisdokument werden Sie zum Test 
nicht zugelassen. 

2. Die Prüfungsbeauftragten können während der Prüfung die Ausweisdokumente 
einsammeln, um sie einer abermaligen Kontrolle zu unterziehen. Wenn Zweifel an Ihrer 
Identität bestehen, sind Sie aufgefordert, innerhalb einer Woche nach der Prüfung dem 
Testzentrum Ihre Identität zu beweisen. Ein TestAS-Zertifikat wird nur dann ausgestellt, 
wenn Ihre Identität zweifelsfrei bewiesen ist. 

3. Es ist untersagt, eine falsche Identität vorzutäuschen oder vortäuschen zu lassen, etwa 
indem Sie für eine andere Person zur Prüfung antreten oder jemanden veranlassen, für 
Sie anzutreten. 

4.  Sie müssen am Prüfungstag pünktlich im Testzentrum erscheinen. Informationen zu 
Prüfungsort und -zeit sowie zum Treffpunkt finden Sie ca. zwei Tage nach 
Anmeldeschluss im Teilnehmerportal. Wenn Sie erst während oder nach der Verkündung 
der allgemeinen Hinweise zur Prüfung im Prüfungsraum eintreffen, können Sie an der 
Prüfung nicht mehr teilnehmen. 

5. Sie dürfen das Prüfungsgebäude während der Prüfungszeit nicht verlassen. Auch der 
Besuch einer Cafeteria oder Mensa in den Pausen ist nicht gestattet. Essen für den 
Prüfungstag muss vor Prüfungsbeginn besorgt werden. Wenn Sie rauchen wollen, 
müssen Sie in der Pause von einer Aufsichtsperson vor die Tür begleitet werden. Ein 
Testzentrum ist berechtigt, Raucherpausen zu untersagen. 

6. Sofern ein Teil der Prüfung TestAS in einem anderen Gebäude oder Gebäudeteil 
durchgeführt wird oder der Raum gewechselt werden muss, werden Sie von der 
Prüfungsaufsicht begleitet. Während dieser Zeit gelten die gleichen Bedingungen, die in 
diesen BVB auch sonst während der Prüfungen gelten. 

7. Nach Zuweisung Ihres Platzes dürfen Sie den Prüfungsraum nicht mehr verlassen. Nur in 
der vom Testzentrum festgelegten Pause kann die Toilette aufgesucht werden. Sollte sie 
sich in einem anderen Stockwerk befinden, dürfen Sie nur unter Aufsicht das Stockwerk 
verlassen. Aus anderen Gründen ist ein Verlassen des Prüfungsraumes nur 
ausnahmsweise und nur in Begleitung einer Aufsichtsperson gestattet. Die endgültige 
Entscheidung darüber liegt bei den Prüfungsbeauftragten. Versäumte Prüfungszeit kann 
nicht nachgeholt werden. 
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8. Wer täuscht oder einen Täuschungsversuch unternimmt, unerlaubte Hilfsmittel mitführt, 
diese verwendet oder anderen zur Verfügung stellt, andere stört, den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Prüfung beeinträchtigt oder den Anweisungen der Prüfungsbeauftragten nicht 
folgt, wird von der Prüfung ausgeschlossen. Eine Täuschung liegt vor, wenn Teilnehmer 
seine Leistung nicht eigenständig erbringt, sondern diese durch verbotene Handlungen 
oder Hilfsmittel vortäuscht oder dies auch nur versucht. Dies trifft nicht nur auf die eigene 
Prüfungsleistung zu, sondern auch auf Fälle, in denen die Leistungen anderer unterstützt, 
verbessert oder ermöglicht werden. Bereits der Versuch einer Täuschung wird als 
Täuschung gewertet und führt zum Ausschluss von der Prüfung. Auch das Konsultieren 
von unerlaubten Hilfsmitteln in den Pausen sowie die Verwendung nicht selbst verfasster 
Texte führt zum Ausschluss. In allen genannten Fällen wird kein TestAS-Zertifikat 
ausgestellt. 

9. Sie dürfen keine Telefone, Tablets, MP3-Player, Armbanduhren (inkl. Smartwatches), 
Fitness-Armbänder, Taschenrechner, In-Ear-Kopfhörer, Smartglasses (Brillen mit Auf-
zeichnungs-, Aufnahme-, Wiedergabe- und/oder Übertragungsfunktionen) oder 
elektronische Geräte, mit denen Informationen gespeichert, angezeigt oder übermittelt 
werden können und/oder die über eine Internetanbindung verfügen, bei sich tragen. Wenn 
ein eigener Raum für die Aufbewahrung persönlicher Gegenstände zur Verfügung steht, 
müssen Sie Ihre Jacken, Taschen sowie Kopfbedeckungen (z.B. Hüte, Mützen) dort 
hinterlassen. Steht ein solcher Raum nicht zur Verfügung, sind alle persönlichen 
Gegenstände in einer Ecke des Prüfungsraums abzulegen. 

10. Mobiltelefone sowie alle anderen zur Aufbewahrung gegebenen elektronischen Geräte 
müssen während des gesamten Tests abgeschaltet sein. Wenn Ihr Mobiltelefon während 
der Prüfung klingelt, werden Sie von der Prüfung ausgeschlossen. 

11. Während der Prüfung darf auf Ihrem Schreibtisch nur Ihr Ausweisdokument liegen. Einen 
Kugelschreiber beim papierbasierten TestAS müssen Sie selbst mitbringen; nur beim 
papierbasierten TestAS in Deutschland wird ein Kugelschreiber bereitgestellt. Papier für 
Notizen erhalten Sie ebenfalls nur beim papierbasierten TestAS von der Aufsichtsperson. 
Beim digitalen TestAS sind keine Notizen erlaubt. Toilettenartikel müssen Sie vor Beginn 
der Prüfung aus ihren Taschen nehmen, Essen darf nur während der Pausen konsumiert 
werden. Getränke sind ausschließlich in durchsichtigen Flaschen ohne Etikett erlaubt. 

  

Nur für den papierbasierten TestAS: 

12. Sämtliche Prüfungsunterlagen und Konzeptpapiere müssen nach Beendigung jedes 
Moduls abgegeben werden. Sie dürfen den Prüfungsraum erst verlassen, wenn alle 
Unterlagen eingesammelt sind. 

13. Wenn Sie für eine Aufgabengruppe einen leeren Antwortbogen abgeben, gilt der 
Test als abgebrochen. Der Test wird nicht bewertet, es wird kein TestAS-Zertifikat 
ausgestellt. 

14. Sie müssen alle Antworten während der dafür vorgesehenen Prüfungszeit auf dem 
Antwortbogen markieren. Nur die Lösungen auf dem Antwortbogen werden 
bewertet. Aufzeichnungen auf Konzeptpapier werden nicht bewertet. 

15. Sobald die Prüfungsbeauftragten das Ende eines Prüfungsteils anzeigen, müssen 
Sie das Schreiben einstellen. Wenn Sie danach weiterschreiben, können Sie von 
der Prüfung ausgeschlossen werden. Die Entscheidung darüber liegt bei den 
Prüfungsbeauftragten. 
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16. Sie müssen nach Pausen rechtzeitig zum Beginn des nächsten Prüfungsteils erscheinen; 
der Zeitpunkt wird vom Testzentrum festgelegt. Nach Pausen oder Raumwechseln 
können vor der Zuweisung der Plätze im Prüfungsraum noch einmal Identitätskontrollen 
vorgenommen werden. 

17. Wenn Sie zu einem Prüfungsteil nicht erschienen sind, gilt die Prüfung als abgebrochen. 
Sie erhalten kein TestAS-Zertifikat. 

18. Sie dürfen Ihren Prüfungsplatz erst verlassen, wenn alle Unterlagen eingesammelt sind 
(papierbasierter TestAS) und Sie von den Prüfungsbeauftragten die Erlaubnis haben, den 
Prüfungsplatz zu verlassen. 

19. Sie dürfen keine Informationen über den Inhalt des TestAS aufzeichnen und nach der 
Prüfung mitnehmen. 

20. Sie dürfen nicht mit anderen Prüfungsteilnehmenden über den Inhalt der Prüfung 
sprechen, diesen an Dritte weitergeben oder der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die 
Inhalte der Testaufgaben und Testunterlagen dürfen nicht in soziale Netzwerke, 
Internetforen und ähnlichen Medien eingestellt werden. 

 


